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Plandnderung im Planfeststellungsverfahren fiir die Reaktivierung der
SPNV WLE-Strecke Sendenhorst-Miinster, Strecke 9213 von Bahn-km
14,370 bis Bahn-km 35,531

Sehr geehrte Frau Heiming,

der Plananderung in der Planfeststellung wird im Wesentlichen, unter dem
Vorbehalt der Ergebnisse der parlamentarischen Beratungen und des
Ratsbeschlusses, der im Februar 2023 gefasst werden soll, zugestimmt.
Die Verwaltung wird die Planung und die Stellungnahme den
parlamentarischen Gremien zur Beratung und Beschlussfassung vorlegen.
Den Ratsbeschluss werde ich lhnen im 1. Quartal 2023 tibersenden.

Die nachfolgenden, zusammen gefassten fachlichen Stellungnahmen der
Stadt Miinster bitte ich zu beachten:

Amt fir Mobilitdt und Tiefbau

Die Planungen zum Neubau der DB-Unterfuhrung im Zuge Albersloher
Weg/Hafenstral’e haben aufgezeigt, dass das WLE-Gleis im Bereich der
zukinftigen Brickenbauwerke ca. 0,50 m unter dem Gleisniveau der
benachbarten Gleise liegt. Die Stadt Munster bittet weiterhin zu prifen, ob
das WLE-Gleis im Bereich der zuklnftigen Bahnunterfihrung (bis zu 200
Meter siidlich der vorhandenen Briickenbauwerke) auf das Niveau des
ubrigen Gleisbettes angehoben werden kann. Hierdurch kénnten ca. 0,5
Meter bei der Langsneigung des zuklinftigen Trassenverlaufes eingespart
werden, was im eng bebauten Plangebiet, mit entsprechend vielen
Zwangspunkten, die Planung der Bahnunterfihrung stédtebaulich deutlich

vertraglicher machen wiirde. Stadt Minster
Telefon: 0251/492-0
Fax: 0251/492-7700
stadtverwaltung@
stadt-muenster.de

www.stadt-muenster.de

Service fur Menschen
mit Behinderung:
www.stadt-muenster.de/
barrierefrei
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01 Erlauterungsbericht

Die im Erlduterungsbericht getroffene Aussage unter 1.4.3.2:
1.4.3.2 Verknipfungspunkte ‘

Bahnhof Wolbeck

Die kunftig entfallende Linie R32 endet und startet kunfig als Stadtbuslinie 22 am Kom-
bibahnsteig der WLE in Wolbeck. Die Linie 18 warde-alsKisinbushnis-neuindasBusnetz

der-Stadt-Mansteravigenommen-und verkehn sed-Okieber2846 m 60-Minuten-Takt
zwischen Hillnup—Hansestrale: Alexianer Campus und Wolbeck Heltzade~ Windmuhie

Fir die zwei beschriebenen Buslinien ist ein 60 m Ia%er Kombibahnsteig am Bahnhof
olbeck vorgesehen. Durch die Einbindung der Verkenhrssiation in das susnelZ werden
die Taktlagen der Busse an den Fahrplan der Bahn angepasst. Der Bahnhof Wolbeck
wird als Mobilstation ausgebaut.
ist so nicht zutreffend. Der markierte Satz sollte wie folgt lauten:

Fur die beschriebene Buslinie 22 ist ein 60 m langer Kombibahnsteig am
Bahnhof Wolbeck vorgesehen. Fir die Linie 18 wird entlang der Hiltruper
Strafle in unmittelbarer Nahe zum Haltepunkt ein neues Haltestellenpaar
hergestellt.

03 Lagepléne
Die Anderungen auch in Bauwerkspldne vornehmen!
3.13A

Laut Gesamtanderungsprotokoll wurden dort Fahrzeugriickhaltesysteme
vorgesehen. Diese sind im Plan jedoch nicht zu finden oder falsch
dargestellt. TS-Punkt 26,6+56.264 passt nicht mit Hohenplan tberein (Laut
Hoéhenplan und Berechnung misste das 26,6+56.285 sein).

3.20A

Die Fahrbahnverschwenkung im Bereich der Bushaltestelle ist fehlerhaft
dargestellt.

3.22A

Entfernung zwischen TS-Punkten 35,4+95.183 und 55,5+30.544 passt
entweder im Lageplan oder im Héhenplan nicht.

07 Bauwerkspldne

Eine geplante Absturzsicherung ist in den Bauwerksplédnen 07 nur teilweise
dargestellt wie z.B. in den Bereich der Rampe. Eine Absturzsicherung sollte
aus Sicht der Stadt Minster an jedem Bahnsteig vorgesehen werden.

7.1.3.A Bf Wolbeck

Am stdlichen Bahnsteig fehlen noch die geplanten Fahrradanlehnbugel.
Die vorhandenen Nebenanlagen entlang der Hiltruper StralRe sollten bis zur
Katastergrenze genutzt werden. Die Rampe vom Bahnsteig 2 in Richtung
Hiltruper Strafle ist mit 6% geplant. Da es sich um einen Kombibahnsteig
handelt, muss die Steigung gedndert werden.




7.1.4.A Hp Angelmodde

Die stdliche Bike-Sharing-Station wurde nicht wie in der Planung der Stadt
Munster angeordnet. Im Querschnitt ist die Darstellung des Gelanders
fehlerhaft. Bei Wegfall des Teilstlicks der geplanten Rampe, muss das
Leitsystem angepasst werden.

im Einmindungsbereich Alt Angelmodde ist eine Parkflache geplant. Das
BSH Bauwerk soll versetzt werden. Auf dieser Flache hat die Stadt Munster
im verkehrstechnischen Entwurf eine Leezenbox vorgesehen. Da es in
unmittelbarer Nahe zum Haltepunkt keine Alternativflachen gibt, bittet die
Stadt Munster die WLE, das BSH Bauwerk an seiner jetzigen Position zu
belassen. Die geplante Parkflache kénnte hinter der Leezenbox errichtet
werden.

7.1.5.A Hp Gremmendorf
Die Haltlinien fir Radfahrer fehlen.
7.1.6.A Bf Loddenheide

Die Bdschung entlang des Albersloher Weges ist entbehrlich. Die Stadt
Munster plant hier eine Winkelstitze, um so viel wie méglich an
Gehwegflache zu gewinnen.

08 Querschnitte
8.25

Anstatt eines Banketts wird von Seiten der Stadt Miinster eine Winkelkante
_im Bereich des Banketts eingeplant um die FuBverkehrsflache zu
maximieren.

8.30

Entwasserungsrohr im Querschnitt DN300. Laut Lageplan jedoch DN250.
09 Héhenpléne

9.15A-E

Die Stationierung der TS-Punkte passt nicht mit Lageplan Uberein.
9.16A-E

Die Stationierung der TS-Punkte passt nicht mit Lageplan tberein. Einige
TS-Punkte, welche im Lageplan dargestellt sind, fehlen im Héhenplan. TS-
Punkte, welche im Lageplan gestrichen wurden, sind noch im Héhenplan
vorhanden.

9.17A-E

Zwischen dem TS-Punkt 29,9+18.538 und dem davor ist die Entfernung im
Hoéhenplan unterschiedlich zum Lageplan. Die Stationierung der TS-Punkte
passt nicht mit Lageplan tberein.

0.22AE

Die Entfernung zwischen den letzten beiden TS-Punkten passt im
Hoéhenplan nicht mit dem Lageplan Uberein:




10 Bahnibergénge
10.11.1A BU 39

Quadrant [l und IV: das geplante Z 209-20 soll entfernt werde. Das
Fahrgebot ist nicht nachvollziehbar, vor allem fir Radfahrer ist es nicht
praxisorientiert.

10.13.1A BU 41

Die Haltlinie fur Radfahrer in Quadrant Il und IV fehlt. Das Leitsystem ist auf
der Mittelinsel nicht dargestellt.

10.15.2A

Die durchgezogene Mittellinie auf der Héhe ,Alt Angelmodde® entfernen.
10.16.1A BU 44

Die Haltlinie fur Radfahrer fehlt.

10.17.1ABU 45

Eine Haltlinie im Quadrant Il fehlt. Das geplante Z 209-10 im Q. Ill muss mit
einem ZZ 1022-10 ,Radverkehr frei* ergénzt werden.

10.18.1A BU 46

Das geplante Z 267 muss mit einem ZZ 1022-10 ,Radverkehr frei“ erganzt
werden. Die Haltlinien fir Radfahrer fehlen.

10.19.1A BU 47
Die Haltlinien fur Radfahrer fehlen.
10.20.1A BU 49

Die Haltlinien fur Radfahrer fehlen. Im Quadrant IV die taktilen Leitelemente
nicht im Radweg darstellen. Das geplante Zeichen 209 im Quadrant Il kann
entfallen. Die durchgezogene Linie im Quadrant IV verbietet ein Einbiegen
in Richtung der Parkflachen. Die durchgezogene Linie im Quadrant Il
verbietet das Einbiegen in Richtung Grundstickszufahrt.

10.21.1A BU 50

Aus Sicht der Fachstelle Verkehrsmanagement und Smart Mobility sind in
Zusammenhang mit der Bahnsicherung an Lichtsignalanlagen der Stadt
Munster nur die LSA 08080 Albersloher Weg/Erbdrostenweg, BU50 und die
LSA 08060 Albersloher Weg/Heumannsweg, BU 51 betroffen. Ich verweise
auf die Stellungnahme vom 10.11.2020.

Die Haltlinien fur Radfahrer fehlen. Die taktilen Leitelemente in den Gehweg
verschieben, nicht im Radweg darstellen. Die Markierung der
Fahrbahnpfeile ist falsch (richtig: Geradeauslinks statt Geradeausrechts).

2A: Die FuRganger- und Radfahrerfurt Uber den Erbdrostenweg sollte wie
im Bestand markiert werden (siehe auch Plan 10.21.1A).
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Da dieser BU durch eine neue triebfahrzeuggesteuerte, rechnergestitzte
BUSA LzH/F-Hp/Us (BUSTRA) gesichert wird, ist eine signaltechnische
Uberarbeitung/Anpassung der bestehenden Steuerung der LSA notwendig.

10.22.1A BU 51

Aufgrund der Reduzierung der Breite der Mittelinsel im stidlichen Teil des
Albersloher Weges, die wegen der Verlagerung der Fahrspuren fiir eine
groRere Aufstellfliche vor dem BU im Quadranten Il erforderlich wird, kann
die vorhandene Signalbriicke auf der Mittelinsel nicht an der aktuellen
Position verbleiben. Das bedeutet, dass die Signalbriicke verbreitert
werden muss, was wiederum eine Erneuerung bedeutet.

Eine signaltechnische Uberarbeitung/Anpassung der Bestandssteuerung ist
auch an diesem BU aufgrund der o. g. Verlagerung der Fahrspuren +
Haltlinie, neuer FuRganger- u. Radfahrerfurt iber den Heumannsweg sowie
der neuen triebfahrzeuggesteuerten, rechnergestiitzten BUSA LzH/F-Hp/Us
(BUSTRA) erforderlich.

10.23.1A

Im Quadrant | ist ein Andreaskreuz hinter den geplanten Schranken
angeordnet. Dies solite korrigiert werden. Beim Ubergang vom getrennten
auf den gemeinsamen Geh- und Radweg im Quadrant lll, muss ein VZ 240
aufgestellt werden. Im Bereich der Linksabbiegerspur an Knotenpunkt
Lippstadter Strale/Industrieweg muss die durchgezogene Leitlinie gegen
eine gestrichelte Leitlinie ausgetauscht werden.

10.25.1 BU Feldweg

In den Quadranten Il und IV ist das Z 209 unnétig. Die Haltlinien in der
Fahrbahn fehlen. Im Quadrant Il muss ebenfalls, wie es im Quadrant IV der
Fall ist, ein VZ 306 mit dem Zusatzzeichen Z 1002-24 eingeplant werden.

5




10.25.2
Dieser Plan fehlt in den Unterlagen.
10.26.1 BU Loddenheide

Die geplante Querung Uber den Albersloher Weg im Quadranten Il
erganzen.

11 Leitungspléne

Allgemein: Leitungen sollten ganz oben dargestellt werden. Teilweise sind
diese unter Planung und Bestand dargestellit.

Die folgenden Punkte der Abteilungen Planung Wasserwirtschaft und
Betrieb von Entwasserungsanlagen sollten berticksichtigt werden:

- Ist km 25,503 gleich km 25,506 aus Kapitel 4.3 und 8.4.37?

- In den Kapiteln 4.3 und 8.4.3 kommt der Durchlass an km 26,196 zwei
Mal vor. In Kapitel 7.3 ist er nur einmal aufgefthrt, dafir zusatzlich aber
ein Durchlass an km 26.019. Dieser wiederrum ist im Kap. 8.4.3 durch
26,196 ersetzt worden. Der Durchlass am km 26,019 istim
Ubersichtsplan durchgestrichen.

- Durchlédsse:

o 25,506 km: laut WLE handelt es sich um einen Neubau durch die WLE
= Durchlass ist der Stadt nicht bekannt.
= Wir bitten um Riickmeldung, welche Funktionalitdt der Durchlass
hat und wer der Betreiber ist.
o 26,196 km: Erwiderung WLE im April 2021: Durchmesser wird
geprift. Wie ist das Ergebnis?
= Laut Kapitel 7.3 ist es ein DN 500
= Laut Kapitel 8.4.3 ist es sogar ein DN 300 bzw. der zweite ein DN
250
= |aut Information der Stadt ist es im Bestand ein DN 900.
o 28,192 km: Erwiderung WLE im April 2021: Es ist ein Kanal DN 1000
= Laut Information der Stadt ist es ein DN110
= Laut 7.3 und 8.4.3 ist es ein DN 950
o 30,258 km: Erwiderung WLE im April 2021: Durchmesser wird gepruft.
Wie ist das Ergebnis?
= Laut Kapitel 7.3 ist es ein DN 0,7/0,5
= Laut Information der Stadt ein DN 1350/900
e Der Durchlass wird vor WLE Reaktivierung von der Stadt
erneuert. Die Lage wird nicht verandert, nur die
Dimensionierung. Frau Westheues von der Stadt Munster
liegt hierfur bereits ein Kreuzungsantrag vor. Im Lageplan der
WLE ist der Durchlass jedoch durchgestrichen.
> Die Mallnahme an der Station 30,258 sowie weitere
MaRnahmen, auf die in der letzten Stellungnahme
hingewiesen wurde, sind im Lageplan und in den
Leitungsplanen nicht zu finden. Diese MaRhahmen
werden vor WLE Reaktivierung von der Stadt
hergestellt. Die Kreuzungsantrége sind hierfar




groltenteils schon gestellt bzw. werden zeitnah noch
gestellt. Wir bitten um Beachtung.
o 32,036 km: Erwiderung WLE April 2021: Es ist ein Ziegelsteingewdlbe.
=  Wird laut Kapitel 8.4.3 verddmmt
e Wir bitten dies in Abstimmung mit dem Elgentumer zu tun.
o 32,235 km: Laut Erwiderung WLE im April 2021 wurde hier Vorort ein
Ziegelgewdlbe gefunden
= Wir bitten um Information (Wer ist der Eigentiimer? Ist es ein
Gewasser? Funktionalitat?). Der Stadt ist dieser Durchiass nicht
bekannt.
= |n Abstimmung des Eigentlimers sollte ggf. Giber ein verddmmen
des Durchlasses gesprochen werden.
o 33.142 km
= Wir bitten um Information (Wer ist der Eigentiimer? Ist es ein
Gewasser? Funktionalitat?). Der Stadt ist dieser Durchlass nicht
bekannt.
= In Abstimmung des Eigentiimers sollte ggf. Giber ein verddmmen
des Durchlasses gesprochen werden.

Ordnungsamt

Die StralBenverkehrsbehoérde der Stadt Munster hélt weiterhin an der
Stellungnahme vom 10.11.2020 fest und bittet diese, falls noch nicht
geschehen, im weiteren Planungsprozess zu berticksichtigen.

Stadtplanungsamt

Innerhalb der Planfeststellungsgrenzen liegen die rechtskréftigen
Bebauungsplane Nr. 128, Nr. 139, Nr. 142 Teilabschnitt I-lll, Nr. 356, Nr.
378, Nr. 489 und Nr. 509. Mit Ausnahme des Bebauungsplanes Nr. 378
setzen alle Bebauungsplane fur die die Planfeststellung betreffenden
Bereiche Gleisanlagen bzw. éffentliche Verkehrsflache fest. Damit stimmen
die planerischen Absichten der Stadt mit dem hier forcierten
Planfeststellungsverfahren weitestgehend Uberein.

Im rechtskraftigen Bebauungsplan Nr. 378 sind festgesetzte und realisierte
odffentliche Griinflachen von der Planfeststellung betroffen. Die Uberplanung
ist fur diesen Bereich stadtebaulich vertretbar. Fur die realisierten
Grinstrukturen ist ein Ausgleich erforderlich.

Amt fiir Griinflachen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Die Stellungnahme der unteren Naturschutzbehérde, der unteren
Immissionsschutzbehérde, der unteren Bodenschutzbehérde /
Abfallwirtschaftsbehérde und der unteren Wasserbehdérde /
Gewasserbenutzungen / Anlagen an Gewassern ist als Anlage 1 beigefugt
und muss bericksichtigt werden.




Fur eventuelle Fragen steht Ihnen bei der Verwaltung vom Amt fur Mobilitat
und Tiefbau Herr Kukr=Jel. 0251/492-6594 zur Verfugung.

Mit freundliche

oA

Markus Lewg
Oberblrgermeister

Anlage:

Anlage 1: Stellungnahme Amt fiur Grinflachen, Umwelt und Nachhaltigkeit




67/00A0/008671 07.12.2022
Otten a 6868

Amt 66
Herrn Kuhn

Reaktivierung der SPNV WLE-Strecke Sendenhorst-Minster
- Neue und aktualisierte Planunterlagen als Deckblatt A

Seitens des Amtes fur Grinflachen, Umwelt und Nachhaltigkeit nehme ich zu dem
Planungsvorhaben wie folgt Stellung:

Untere Naturschutzbehdérde

1. Stellungnahme der Stadt Minster vom 10.11.2020

Die Hinweise der Unteren Naturschutzbehorde werden aufrechterhalten.

Hinweise:

Aus Sicht der unteren Naturschutzbehdrde unterstiitzt der landschaftspflegerische Begleitplan
zur Ausbauplanung der WLE diese nicht an allen Stellen in optimaler Weise. Der Mal3stab 1:
1.000 ist fur den vielfaltig genutzten Raum zu stark generalisiert und stellt die wertgebenden
Geholzbestande nicht immer differenziert und lagegerecht dar. Mdgliche Eingriffe in die glie-
dernden und belebenden Landschaftselemente, wie zum Beispiel die Baumreihen und her-
ausragenden Einzelgehdlze in Hecken, die vielfach tber ein hohes Alter und herausragende
Vitalitat verfigen, sind im Lageplan nur flachig dargestellt. Damit l&asst der LBP die Prifung
und Beurteilung von Vermeidungs- und Minimierungsmaf3nahmen nicht immer zu. Auch die
Abgrenzung von Eingriffen ist nicht mdglich, sodass auf Basis der Kartengrundlagen keine
eindeutigen Grenzen zwischen Verlust und Erhalt gezogen werden kénnen. Der LBP ist in
diesem Sinne vor einer Genehmigung teilweise zu Uberarbeiten. Er muss ermoglichen, dass
Alternativen erkennbar sind und dass alle Minimierungsmafnahmen ausgeschopft wurden.

Beispielhaft wird weiterhin auf den Bau der Entwésserungsgraben verwiesen. Diese fuhren in
Abschnitten zu Verlusten im Naturhaushalt, da sie in die begleitenden, wertvollen Gehdlzstruk-
turen eingreifen. Um diese Eingriffe jedoch zu hinterfragen und nach Mdglichkeit zu suchen,
diese zu umgehen, fehlt dem LBP eine vergleichende Darstellung von Alternativen. Varianten
kénnten sich gegebenenfalls auch auRerhalb der Gehdlzbestande auf extensiv genutzten Fla-
chen parallel der Gleise ergeben. Auch die Wahl von platzsparenden Bauweisen gehdrt zu
diesem Spektrum und ist detailliert zu untersuchen.

,Die Anlage des Ausweichgleises am Bahnhof Loddenheide ist auch insofern in die Prifung
von Alternativen mit einzubeziehen, dass dargelegt werden sollte, warum ein Eingriff mit um-
fangreichen Fallungen wertvoller Landschaftselemente, die hohe Bedeutung fir das Ortsbild
und das Stadtklima aufweisen, an dieser Stelle notwendig und nicht vermeidbar ist. Weiter
sollte dargelegt werden, mit welchen Begrinungsmafnahmen nach dem Bau des Bahnhofes
wieder eine Einbindung in den Landschaftsraum hergestellt werden kann.*



Die Bewertung der Biotoptypen ist nicht in allen Fallen nachvollziehbar. Die Wertung der Ele-
mente BF 1 reicht in der textlichen Zusammenstellung von 3 bis 9 Biotopwerten. Im Lageplan
sind diese jedoch den betroffenen Objekten nicht wieder zuzuordnen. Die Bestands- und Kon-
fliktplane fahren fur die Biotope lediglich die Bezeichnung BF 1 ohne Hinweis auf Altersstufen
bzw. die Qualitdt der Baume. Dies verhindert die Nachvollziehbarkeit der Bewertung und ist
zur Nachvollziehbarkeit zu erganzen.

Im Folgenden werden konkrete Konfliktpunkte aufgefuhrt, die bereits jetzt zu erkennen sind.
Die Aufzahlung hat keinen Anspruch auf Vollstandigkeit, da auch der MaR3stab der Maf3nah-
menpl&ne zu grof3 ist, um alle Anderungsbedarfe zu erkennen.

Blatt 21 TP 9 westlich des DEK’s fiihrt der Ausbau zum Verlust von Gehdlzen. Diese
sind bedeutend fur das Landschaftsbild und zu erhalten bzw. wieder neu anzupflanzen.
In der MaRhahmenkarte sollten entsprechende MalRnahmen vorgesehen werden.

Ostlich der Querung Albersloher Weg (sudlich Gasometer) fehlt als MaRnahme eine
Begriinung der Bdschung durch Gehdlzpflanzungen zum Schutz des Landschaftsbil-
des. Diese ist zu erganzen.

Der Gehdlzbestand im Bereich des Boelckeweges ist auf Grund seines Zustandes und
der Bedeutung fiir das Orts- und Landschaftsbildes zu erhalten.

Auf Hohe der Kleingartenanlage Waldfrieden ist die nordostliche Bdschung der
Bahntrasse durch Gehdlzpflanzungen zu begriinen. Der Freizeitwert der Anlage ist zu
erhalten.

Die Maflnahmengestaltung am Bahnhof Loddenheide ist den Mal3nahmenplanen nicht
verbindlich zu entnehmen. Auch in dieser Situation ist die Planung in einem geeigneten
Malstab zu Uberarbeiten. Dabei ist das Ergebnis der Prifung von Alternativen, wie
oben beschrieben, zu beachten.

Zwischen Heumannsweg und der dstlich querenden Bahnstrecke auf der Stidostseite
der WLE verursacht die Anlage eines Entwasserungsgrabens einen Gehdlzverlust, der
vermieden werden sollte. Auf der anderen Seite der Strecke zwischen Bahn und Stral3e
sollen ebenfalls Geholze gefallt werden, sodass die Lage des Entwasserungsgrabens
auf dieser Seite zu prifen ware.

Grundsatzlich sollten in Anspruch genommene Flachen im Nahbereich der Gleistrasse
mit Straucharten bzw. Geholzen 2. Ordnung bepflanzt werden.

Die vorhandene Baumreihe an der StraRe Am Angelkamp westlich Twenhdvenweg ist
zu erhalten. Eine Anderung der Planung ist mdglich, indem eine Alternative fur die Glei-
sentwasserung geprift wird.

Zwischen Hiltruper Stral3e und Petersdamm ist auf der Sudseite der Strecke nicht nach-
vollziehbar, warum der Gehdlzbestand mit seiner hohen Bedeutung fir den Naturhaus-
halt und das Ortsbild nicht erhalten werden kann. Er hat einen grof3en Abstand zum
Gleis und ist im Sinne der Vermeidung von Eingriffen zu erhalten.

Richtung Stadtgrenze nach Sendenhorst fehlt bei den Mal3nahmen eine Beriicksichti-
gung der Waldrander. Hier sind geeignete Mal3nahmen zum Schutz des Waldklimas
vorzusehen.

Gem. Bauwerksverzeichnis 478 soll der ein Ful3- Radweg auf eine nicht stadtische Fla-
che verlegt werden. Die Durchgéngigkeit des Wegs ist zu erhalten, sodass die Eigen-
tumsverhaltnisse sowie die Flachenverflugbarkeit Gberprift werden missen.



Projekt ,Pferderegion Munsterland*

Unter der Projekttragerschaft vom Minsterland e. V. beteiligten sich die Stadt Munster und die
Nach-barkreise Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf in den Jahren 2010 — 2014 am Ziel
2 — Projekt ,Pferderegion Minsterland” mit dem Ziel, den Reit- und Pferdetourismus innerhalb
der Region zu férdern und die stadtteilbezogene Reitwegeplanung fortzufiihren.

Eine wesentliche Voraussetzung fur die von der EU und dem Land NRW bereitgestellten For-
dermittel (80 % der Projektkosten) war die Realisierung einer ca. 1.000 km durchgangigen
Anker-Reitroute, die eine infrastrukturelle Voraussetzung fir die Anbindung der hiesigen Be-
triebe und die touristische Férderung der Region gewahrleistet. Die Bindungsfrist fur die stad-
tischen Fordermittel endet am 31.12.2028.

Eine Verlagerung der Reitroute im Bereich ,Am Steintor* ist mdglich, jedoch sollte eine unter
touristischen Gesichtspunkten attraktive und durchgéngige Reitroute auch nach den geplanten
Umbaumafinahmen an der Bahntrasse zwingend sichergestellt werden.

Im beiliegenden Ubersichtsplan sind die im Umfeld der Stadt Miinster ausgewiesenen Reit-
routen und ihre Anschliisse an die Nachbarkreise Coesfeld, Steinfurt und Warendorf und die
Bahnquerung der Minsterland-Reitroute mit Anschluss an den Wolbecker Tiergarten darge-
stellt.

A Reitroute Wolbecker Tiergarten
st P

- Bahnibergang Am Steintor
- e e Ausbau der Bahntrasse

Madotss 1 2 190,050 Legase:

Rerttge Rramten Anlage zur Stellungnahme

2. Anhorungsverfahren Deckblatt A

Hinweis:
Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)

Planunterlagen

Die UNB Munster begruf3t, dass im Deckblattverfahren zur Verdeutlichung der Eingriffssituation
die Bestands- und Konfliktplane in einem Maf3stab 1.500 uberarbeitet worden sind. Die
Mafl3nahmenplane hingegen werden weiterhin in einem Mal3stab 1:1000 gefuhrt. Aufgrund der
kleinteiligen Strukturen im Streckenverlauf der Stadt Minster, insbesondere im Stadtteil
Gremmendorf, ist eine eindeutige Zuordnung der erhaltenswerten Gehélzstrukturen nicht immer
madglich. Das betrifft vor allem flachenhafte Gehdlze mit ihren unterschiedlichen Strukturen, die
nur zum Teil vom Eingriff beansprucht werden. Aus diesem Grunde sollte in ausgewahlten




Bereiche Detailschnitte z.B. in einem Maf3stab 1:100 bzw. 1:50 erarbeitet werden, die die
geplanten MalRhahmen verdeutlichen.
Zusatzlich sind die festgesetzten Schutzgebiete in den Planunterlagen darzustellen.

Zusammenfassende Darstellung der unvermeidbaren erheblichen Beeintréchtigungen von
Biotopen

In der Tabelle 33 werden die verbleibenden erheblichen Beeintrachtigungen von Biotopen
dargestellt. Zusammenfassend kommt es im Vergleich zu dem Antrag zur Planfeststellung vom
08.05.2020 zu einer Erhdhung der vom Eingriff betroffenen Flache. Bei den baubedingten
Verlusten (TP1) erhoht sich Flache von 73.148 gm auf 155.632 gm. Bei den anlagenbedingten
dauerhaften Verlusten (TP2) von 127.778 gm auf 140.584 gm. Aus welchen Griinden sich die
Dimension fir die baubedingten und anlagenbedingten Verluste sich erheblich erhéht haben,
geht aus den textlichen Erlauterungen nicht hervor.

Artenschutzprifung
In den Jahren 2015/16 wurden Kartierungen zu folgenden Artengruppen durchgefihrt:

Fledermause

Amphibien

Reptilien

Weitere Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie
Vogel

Es ist nicht klar, worauf sich der angegebene Literaturhinweis Okoplan, 2018 (Floristische und
faunistische Untersuchungen zum Projekt Reaktivierung des SPNV WLE-Strecke Sendenhorst
— Munster. Unverdffentlichtes Gutachten), s. S. 23, 30, 91, 107 der Artenschutzprifung bezieht.
Eine Aktualisierung / bzw. Uberpriifung auf Plausibilitat hinsichtlich Veranderungen wie am
23.03.22 in einer Videokonferenz mit der Bezirksregierung vereinbart, hat offensichtlich nicht
stattgefunden. Die Daten sind daher in 2023 veraltet, was Auswirkungen auf die Planfeststellung
haben kann.

Im Deckblattverfahren sind abweichend von der urspriinglichen Fassung nun vorsorglich
Ersatzquartiere fur Fledermause und Feldsperlinge vorgesehen. Hinsichtlich der Zauneidechse
wird entsprechend der Kartierergebnisse nicht mit artenschutzrechtlichen Konflikten gerechnet.
Sofern im Rahmen der Umweltbaubegleitung Zauneidechsen festgestellt werden sollten, sind
noch festzulegende MafRhahmen notwendig.

Zu Kap 5.1 Malinahmen zur Vermeidung

Baume mit quartierrelevanten Strukturen sind zeitlich vorgezogen mehrere Wochen vor der
Fallung durch Fledermausexperten auf Besatz von Fledermausen zu untersuchen, um ggfs.
noch angemessen reagieren zu kénnen. Nicht belegte Quartierpotentiale sind zu entwerten, z.
B. durch Einwegverschlisse.

Sonstige Hinweise

Stadtischer Baumbestand, der im Zuge der BaumalRnahme entfernt wird, ist finanziell
auszugleichen. Die Erstellung eines Wertgutachtens erfolgt im Vorgriff der Mal3nahme in
Abstimmung mit der Abteilung Griin- und Sportflachenunterhaltung, Forsten der Stadt Miinster.




Untere Immissionsschutzbehdérde

Im Rahmen der TOB-Beteiligung 2020 zum Planfeststellungverfahren wurde seitens der un-
teren Immissionsschutzbehorde eine Stellungnahme abgegeben. In dieser wurden die fol-
genden Punkte angemerkt:

1. Grundlagen der Umweltplanung (GUP): Hier wird der Aspekt der Untersuchung des Ge-
samtlarms behandelt, falls im potentiellen larmtechnischen Einwirkungsbereich der
WLE-Trasse eine Larmvorbelastung im Bereich der verfassungsmafigen Zumutbar-
keitssschwelle von 70/ 60 dB(A) auftritt. Es wird dort nicht weiter auf die Moglichkeit ein-
gegangen. Nach den Erkenntnissen der Umweltbehdrde befinden sich aber einige Ge-
baude in Gremmendorf durch den Stral3enverkehrslarm im Bereich der verfassungsma-
Bigen Zumutbarkeitssschwelle (Quelle: Schallimmissionsplan Amt 67, 2017).

Es sind zu nennen:
e Miuinnichweg 3a 70/ 61dB(A) Tag/ Nacht
o Ketteler Ort6a 66/ 56 dB(A) Tag/ Nacht

Betroffen mit hohen StralRenverkehrslarmpegeln allerdings an der
schienenabgewandten Fassadenseite der Wohnhauser sind

e Albersloher Weg 419-433 und
e Gremmendorfer Weg 5-13

Deutliche Uberschreitungen von 70/ 60 dB(A) treten auch am Kreuzungsbereich
Albersloher Weg mit dem Hansaring mit bis zu 73/ 62 dB(A) auf. Allerdings befindet sich
dieser Abschnitt bereits aul3erhalb des Untersuchungsgebietes.

2. Schadstoffbelastung: Eine belastbare Aussage zu den erwartenden vorhabensbezo-
genen Emissionen und Immissionen durch den Schienenverkehr im Nahbereich der
Trasse sollte den Planfeststellungsunterlagen beigefugt werden.

3. Verkehrliche Grundannahmen: In der larmtechnischen Untersuchung von Peutz Con-
sult vom 06.05.20 (Nr. VE 7177-2) wird in Anlage 2.1 und 2.2 als verkehrliche Grund-
annahmen im Plan-Nullfall 34 und im Plan-Mitfall 94 Zugfahrten pro Tag zugrunde ge-
legt. Die Angabe zum Plan-Nullfall scheint vor dem Hintergrund der schalltechnischen
Untersuchung zum B-Plan 509 ,Am Steintor/ Petersheide” von Uppenkamp und Part-
ner deutlich zu hoch. Dort wird von 4 Zigen pro Tag im Analyse-Nullfall ausgegangen.
Erfahrungsgeman wird die Strecke derzeit auch nicht mit vier Zugbewegungen pro Tag
frequentiert. Die verkehrliche Annahme im Planfeststellungsverfahren ist daher erkla-
rungsbedurftig.

Zul.

Laut dem Gesamtanderungsprotokoll wurden keine Anderungen im GUP vorgenommen.
Auch im Schallgutachten wird weiterhin nicht auf die Vorbelastung durch den StraRenver-
kehrslarm im Bereich der verfassungsmafigen Zumutbarkeitssschwelle von 70/ 60 dB(A)
eingegangen. Aus Sicht der unteren Immissionsschutzbehdérde ist eine Erlauterung hin-
sichtlich einer Gesamtlarmbetrachtung erforderlich. Es wird auf den Erlass vom Ministe-
rium fur Verkehr NRW aus dem Jahre 1997 verwiesen. Eine Kopie ist dieser Stellung-
nahme angehangt.



Zu 2.

Im Deckblattverfahren wurde eine neue Unterlage (Nr.24) ergénzt ,,Aussagen zu Luft-
schadstoffimmissionen®. In diesem Gutachten (exemplarische Luftschadstoffimmissions-
berechnung) heil3t es, dass die Zusatzbelastung durch die WLE im ungunstigsten Fall an
einem dem Haltepunkt nachstgelegenen Gebaude fir Feinstaub 0,6 pg/ms3 betragt und far
Stickstoffdioxid 5,5 pg/m3. Uberraschend ist die hohe Zunahme von NO durch die Reakti-
vierung. In der dargestellten Prognose von NO. sind maximal 22,2 pg/ms? als Jahresmittel
ausgewiesen. Insgesamt liegt dieses Mittel deutlich unter dem geltenden Jahresgrenzwert
von 40 pg/m3, aber Gber dem in der EU diskutierten zukinftigen Grenzwert von 20 pg/ms.

Die fur die Prognose beriicksichtigte Windklassenstatistik des DWD ist sehr untypisch. In
den bisherigen Gutachten zur Lufthygiene sind deutlich andere Windverteilungen aufge-
fuhrt. Vergleichend ist die Windverteilung des Gutachtens zur Reaktivierung mit einer Ver-
teilung aus einem anderen Gutachten zu einem B-Plan dargestellt (Anlage). Die Differen-
zen sind sehr grol3. Die Windklassenstatistik aus dem Gutachten ist vor dem Hintergrund
nicht nachvollziehbar und die Verwendung ist zu erlautern.

Zu 3.

Die verkehrlichen Grundannahmen in den Anlagen 2.1 und 2.2. der schalltechnischen Un-
tersuchung sind unverandert. Lediglich im Erlauterungsbericht wurde der folgende Passus
erganzt: ,Personenzugfahrten werden unregelmafig als Sonderfahrten durchgefihrt”. Aus
Sicht der unteren Immissionsschutzbehodrde sind die Annahmen weiterhin erklarungsbe-
duarftig.

Weitere Stellungnahme zum Anhorungsverfahren Deckblatt A

- Die Anderungen im Schalltechnischen Gutachten sind fir die Schutzabschnitte im
Stadtgebiet Minster (6,7,8,9,10,11 und 12) unerheblich. Das Ergebnis der Bewertung
nach 16. BImSchV (Anspruch auf SchallschutzmaBhahmen) fir die betrachteten Im-
missionsorte in den 0.g. Schutzabschnitten ist unverandert. Auch die vorgesehenen
Schallschutzmal3nahmen, Kombination aus Schienenstegabschirmung und passivem
Schallschutz, sind unverandert.

- Neben den Schutzabschnitten wurden auRerdem einzelne Gebaude betrachtet. Die mit
dem Deckblattverfahren vorgelegten neuen Berechnungen ergeben fir den Immissi-
onsort 252 (Am Steintor 58) in Wolbeck, dass im Vergleich zu vorher die Anspruchs-
voraussetzungen nach 16. BImSchV nicht mehr erfillt sind. In der alten Berechnung
wurde der Immissionsgrenzwert um bis zu 3,1 dB(A) Uberschritten. Aus Sicht der un-
teren Immissionsschutzbehoérde ware eine Erklarung des neuen Berechnungsergeb-
nisses im Gesamtanderungsprotokoll hilfreich.

- Eswurde die Unterlage Nr. 23 , Aussagen zu den Baularm- und Erschiitterungsimmis-
sionen” im Rahmen des Deckblattverfahrens erganzt. Aus Sicht der unteren Immissi-
onsschutzbehorde sind die hier getroffenen Aussagen nachvollziehbar.

- Das bereits in 2020 vorgelegte Erschitterungsgutachten ist unverandert.

Untere Bodenschutzbehérde / Abfallwirtschaftsbehdrde

Vorsorgender Bodenschutz

In der Stellungnahme aus 2020 wurde darauf hingewiesen, dass eine aktualisierte Auflage der
Karte der Schutzwirdigen Béden des Geologischen Dienstes NRW vorliegt. Entsprechend



wurde die Bestandsbewertung zum ,Landschaftsfaktor Boden* im Landschaftspflegerischen
Begleitplan Uberarbeitet. Es bestehen keine Bedenken hinsichtlich der aktualisierten Planun-
terlagen.

Altlasten-/Altlastenverdachtsflachen

Es bestehen keine Bedenken hinsichtlich der aktualisierten Planunterlagen. Die Stellung-
nahme aus 2020 ist weiterhin gultig.

Untere Abfallwirtschaftsbehérde

Es bestehen keine Bedenken hinsichtlich der aktualisierten Planunterlagen. Die Stellung-
nahme aus 2020 ist weiterhin gultig.

Untere Wasserbehdrde / Gewasserbenutzungen / Anlagen an Gewassern

Oberflachengewasser

1. Einleitungsmengen:

Die Einleitungsmengen sind im Vergleich zu den bisherigen Planungen bei einzelnen Ein-
leitungsstellen deutlich erhéht. Im der Videokonferenz vom 28.10.2022 wurde dargelegt,
dass dies auf Anderungen im Entwasserungssystem zuriickzufiihren ist. So werden in den
neuen Unterlagen vermehrt Bahnseitengraben durch Tiefenentwasserungen ersetzt. Dies
fuhrt dazu, dass die in den langgezogenen Bahnseitengraben erfolgende Retention nicht
mehr erfolgt und sich die Einleitungsmengen deutlich erhéhen.

Fur die Gewasser Sandbach (3272), Nebengewésser der Angel (328994), Werse (32) und
Loddenbach (32916) sind die Erhéhungen der Einleitungsmengen aufgrund der vorge-
brachten Begriindung der Flachenverfligbarkeit tolerabel.

Fur das Gewasser Vornholtgraben (32912) sollte geprift werden, inwiefern die Erhéhung
der Einleitungsmengen abgemildert werden kann.

Das Gewasser wird zurzeit von der Stadt Munster von seinem Ursprung auf dem Westfal-
engelande bis zum Durchlass unter dem Angelmodder Weg uberplant. Teil dieser Planun-
gen sind verschiedene Malinahmen von der Entrohrung entlang der WLE-Trasse Uber die
Erneuerung zahlreicher Durchlasse bis zu Aufweitungen im Gewasserprofil. Ziel dieser
MalRnahmen ist die naturnahen Umgestaltung des Gewassers sowie die hydraulische Ent-
lastung des Gewassersystems.

2. Einleitungsqualitat:

In den bisherigen Planungen wurde von einer Vorreinigung des Niederschlagswassers
durch die belebte Bodenzone der Bahnseitengréaben ausgegangen (vergleiche alte An-
tragsunterlagen).

Da die Seitengraben nicht durchgéngig vorhanden sind und in den neuen Planungen ver-
mehrt durch Tiefenentwdsserungen ersetzt werden, ist zu klaren inwiefern das Nieder-
schlagswasser unbehandelt in Oberflachengewasser eingeleitet werden darf.

Gemall DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 Anhang A Tabelle A.1 werden Gleisanlagen in verschie-
dene Belastungskategorien eingeteilt. Diese Kategorisierung und somit die Behandlungs-
beddrftigkeit ist von mehreren Faktoren abhéngig. Dazu zahlt zum Beispiel die Verkehrs-
belastung der Strecke in Bruttoregistertonnen pro Tag und Gleis (BRT), der Aufbau des
Bahnkorpers (Schotteroberbau/feste Fahrbahn) oder der Einsatz von Pestizide zur Vege-
tationskontrolle.



Das DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 ist jedoch ausdrticklich nicht fur Gleisanlagen aufRerhalb
geschlossener Ortschaften anzuwenden. Daher ist es auf einen Teilbereich der Strecke
auf dem Stadtgebiet Minster nicht unmittelbar anwendbar.

Es sollten dennoch eine Aussage beziglich der Behandlungsbedirftigkeit in Anlehnung an
die Kategorisierung des DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 in die Antragsunterlagen aufgenommen
werden.

Gewasserentwicklung:
Die fur die Reaktivierung vorgesehene Bahnstrecke 9213 zwischen Sendenhorst und Miins-
ter kreuzt auf dem Stadtgebiet Miinster folgende FlieRgewasser:

3272 (Sandbach) bei km 26,169
328994 bei km 28,192

32 (Werse) bei km 29,635

32912 (Vornholtgraben) bei km 30,258

Hinweis:
Bei eventuell geplanten Erneuerungen von Bauwerken zur Gewasserkreuzung (z.B.: Durch-

lasse) sind die Vorgaben fir bauliche Anlagen aus der Blauen Richtlinie (Richtlinie fur die Ent-
wicklung naturnaher FlieRgewasser in Nordrhein-Westfalen) zu beachten.

Im Auftrag

Otten
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Betr.: Larmschutz in der Planfeststellung
hier: 1. Bildung von “Summenpegeln"

2. Bestimmtheit der l&rmtechnischen Unterlagen
bei "passivem" Ldrmschutz

Mit Blick auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
(BVerwG, Urteil v. 21.03.1996 - 4 C 9.95 - DVBl. 96, S. 916) und
des Oberverwaltungsgerichts fiir das Land Nordrhein-Westfalen (OVG
NW, Urteil v. 10.11.1993 - 23 D 52/92. AK - NVWBL. 94, S. 463)
bitte ich, bei der Erstellung der lidrmtechnischen Unterlagen fir
die Planfeststellung zukiinftig folgendes zu beachten:

1. Bei der Ermittlung und Bewertung von Lidrmbelastungen beim Neu-
‘ bau und bei der wesentlichen Anderung von Straflen gilt grund-
sdtzlich, daf die Nachbarschaft fiir den Bereich des Verkehrs-
lirms nicht durch einheitliche, alle Vorbelastungen erfassende
Grenzwerte géschﬁtzt ist. Bei der Anwendung der §§ 41 bis 43
Dienngebiude Haroldxtralle ¢ : Dienstgebiude Breite Stnle 27
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BImSchG und der hierauf beruhenden 16. BImSchV sind vielmehr
Larm von verschiedenen StraBen sowie Strafen- und Schienenldrm
getrennt zu ermitteln und zu bewerten; sie diirfen grundsidtzlich
nicht zu einem Summenpegel zusammengerechnet werden (§ 3 der
16. BImSchV). Denn der Gesetzgeber hat bewufit keine Regelung
zur Liarmsanierung des Gesamtbestands von Strafen-~ und
Schienenwegen getroffen (vgl. auch Nr. 10.6, Abs. 2
VLArmSchR 97).

Dieser Grundsatz erfdhrt jedoch eine Ausnahme, wenn die Grenze
zur Gesundheitsgefihrdung und zur Gewdhrleistung der Substanz
des Eigentums iiberschritten zu werden droht. Der Staat darf
ndmlich keine verkehrlichen MaBnahmen zulassen, die im Ergebnis
einen nicht zu rechtfertigenden Eingriff in die durch die
Grundrechte nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und Art. 14. Abs. 1 Satz
1 GG geschiitzten Giiter Gesundheit und Eigentum ausldsen. Ein
bereits van einer StraBe oder einer Schiene ausgehender Ver-
kehrsldrm (Vorbelastung) und die durch den Bau oder wesentli-
cher Anderung einer &ffentlichen Strafle entstehende zus&dtzliche
Lirmbeeintrdchtiqung dirfen deshalb zu keiner Gesamtbelastung
fihren, die eine Gesundheits- bzw. Eigentunr: ;2fdhrdung
darstellt; insoweit kommt es damit ausnahmsweise auf den Sum-
menpegel beider Larmgquellen an.

Die Grenze, bei der ein solch schwerwiegender Eingriff in Be-
tracht kommt, liegt dort, wo die Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts und des Bundesgerichtshofs'ﬁbereinstimmend von
einer sogenannten “"enteignenden Wirkung" ausgegangen ist; diese
ist fiir ein allgemeines Wohngebiet bei Werten von 70 bis 75
dB(A) tagsiiber und von 60 bis 65 dB(A) nachts anzusetzen (vgl.
B¥erwGE 87, 332 (382); BGH vom 25.3.1993 NvwZz 1993, 1700).

Sofern Anhaltspunkte dafiir vorliegen, dafi die Gesamtbelastung
(Schiene/straBe oder Strafle/StrafBe) die vorgenannten Werte
iibersteigen kdénnten, bitte ich, in diesen Fillen die ldrmtech-
nischen Unterlagen durch nachvollziehbare Aussagen dariiber 2zu
erginzen, ob die genannten Lirmpegel iiberschritten werden oder
nicht.



Nach der oben erwihnten Entscheidung des OVG NRW ist dem Grund-
satz planerischer Konfliktbewdltigung nicht Genilige getan, wenn
lediglich allgemeine Ldrmwerte festgelegt werden, jenseits de-
rer die von einem Strafenbauvarhaben Betroffenen Anspruch auf
passiven Lirmschutz haben, ohne konkret festzulegen,.wo und in
wolchem Umfang passiver Lidrmschutz zu leisten ist.

Deshalb ist es erforderlich, im Planfeststellungsbeschlufl die
Wohngrundstiicke im einzelnen zu benennen, deren Eigentiiger ei-
nen Anspruch dem Grunde nach auf passiven La&rmschutz haben, so-
fern (auch nach Durchfiihrung der aktiven Larmschutzmafnahmen)
die Crenzwerte nach der 16. BImSchG iiberschritten werden,

Ich bitte, die lirmtechnischen Unterlagen - soweit erforder-
lich - entsprechend zu erganzen.

Im Auftrag
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Otten
Textfeld
Es könnten noch weitere Windklassenstatistiken aus anderen Gutachten geliefert werden, die eine ähnliche Tendenz bei der Verteilung aufweisen

Otten
Textfeld
Insbesondere die geringe prozentuale Windverteilung aus Süd-West (max. 4,5 %) und die hohen Nebenmaxima aus Windrichtung NO und SO sind äußerst untypisch. 
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